Wo liegt das Problem? 

( Im Jahr 1974 hatte die sozial-liberale Koalition das Motto Willy Brandts „Mehr Demokratie wagen“ auch für den öffentlichen Dienst aufgegriffen und mit der Verabschiedung des Bundespersonalvertretungsgesetzes einen entscheidenden Schritt in Richtung der demokratischen Mitwirkung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst getan. Viele Bundesländer folgten dem nach. Es entsprach dem damaligen Zeitgeist, neue Versuche zur Demokratisierung von Staat und Verwaltung zu unternehmen, und die gesellschaftliche Stimmung beförderte den Mut zu solchen Entscheidungen. 

( Nach dem Ende der Systemkonfrontation und der zunehmenden Ökonomisierung und Marktorientierung des öffentlichen Sektors veränderte sich diese Sicht auf den öffentlichen Dienst. Konservative und Liberale, aber durchaus – im Sinne ihrer Orientierung auf die „Neue Mitte“ – auch die Sozialdemokratie stellten Notwendigkeit, Rechtmäßigkeit und Ausmaß der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst in Frage. 
( Eine entscheidende Zäsur hinsichtlich des Abbaus von Mitbestimmungsrechten war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Personalvertretungsrecht in Schleswig-Holstein aus dem Jahr 1995. In diesem Urteil setzte sich mehrheitlich eine sehr formale Konzeption von demokratischer Legitimation durch. Danach können hoheitliche Entscheidungen nur von Amtsträgern getroffen werden, die durch Wahlen legitimiert sind. Für die Mitbestimmung heißt das: je mehr eine Entscheidung nicht nur die Angelegenheiten der Beschäftigten, sondern hoheitliches Handeln gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern betrifft, desto klarer müsse das Letztentscheidungsrecht der Behördenleitung ausgestaltet werden. 

( Das Urteil betraf zwar formal nur das Land Schleswig-Holstein. Es hat aber im vergangenen Jahrzehnt umfassende Wirkungen entfaltet, weil Fachgerichte, aber auch die Verfassungsgerichte der Länder, seine Leitsätze und Grundaussagen in den Bereich des Personalvertretungsrechts weitgehend übernommen und auf die bestehenden Gesetze angewendet haben. Sie legen die Gesetze – gegen ihren Wortlaut – so aus, dass die Regierungen und Exekutivspitzen in Fällen von hoheitlichen Entscheidungen grundsätzlich das letzte Wort haben. 
( Diese Auseinandersetzung tobt auch seit Langem um das Berliner Personalvertretungsgesetz. Die rechte Opposition im Abgeordnetenhaus hat bereits vor Jahren den Angriff auf die Mitbestimmung vorbereitet und ist hierbei auch von den Unternehmerverbänden gutachterlich flankiert worden. 

( Einer der Berliner Koalitionspartner – die SPD – hatte bereits in der vergangenen Legislaturperiode die Forderung aufgemacht, das Personalvertretungsrecht „verfassungskonform“ zu machen. Das Interesse der SPD bezog sich jedoch vor allem darauf, sämtliche Arten von Kündigungen in die eingeschränkte Mitbestimmung zu überführen. Weil sich die PDS (jetzt DIE LINKE) dem energisch widersetzte, versandete diese Debatte in der vergangenen Legislaturperiode. 
( Dennoch weiß natürlich auch DIE LINKE, welches Problem dem Land Berlin und seinem öffentlichen Dienst aus dem Urteil von 1995 erwachsen kann. Käme es zu keinerlei vertretbarer Anpassung an das Urteil von 1995, würde jede Konstellation außerhalb von Rot-Rot sofort jede Handhabe besitzen, die Mitbestimmung im Berliner öffentlichen Dienst vollkommen zu schleifen. Genau das hat die Opposition unisono seit der letzten Legislaturperiode – freilich im Konkreten differenziert – immer wieder angekündigt. 

( Deshalb haben sich beide Koalitionspartner in den Koalitionsverhandlungen 2006 entschieden, in die Debatte einzusteigen, aber – auf Forderung der LINKEN – dabei die enge Kooperation mit den Berliner Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes zur Bedingung zu machen. Deshalb war es für alle überraschend, dass Innensenator Dr. Körting im diesjährigen Sommerloch einen Entwurf im Senat zur Mitzeichnung einreichte, der die Mitbestimmung in ihrer bisherigen Form weitgehend abgeschafft hätte. Dies stoppten die Senatsmitglieder der LINKEN mit Hinweis auf die Übereinkunft zwischen den Koalitionsfraktionen, das Gespräch mit den Gewerkschaften und dem Hauptpersonalrat im Frühherbst in hierfür eingerichteten gemeinsamen Arbeitsgruppen zu suchen. 

Was ist der Stand der Dinge? 

( Der Senat hat im Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeitsgruppen mit den Gewerkschaften und dem Hauptpersonalrat einen Gesetzesentwurf beschlossen, der den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts gerecht wird, aber am Berliner Modell einer Einigungsstelle mit Letztentscheidungsrecht festhält. 
( Vor allem wurde verhindert, dass Kündigungen, wie es die SPD ursprünglich vorhatte, pauschal vom Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle ausgenommen und der Exekutive überantwortet werden. 
( Wie bisher, werden die Angelegenheiten der Beamten nur eingeschränkter Mitbestimmung zugänglich sein. Hinzu kommen alle Angelegenheiten von Angestellten, die in der Sache hoheitliche Aufgaben erfüllen – wie Polizeiangestellte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ordnungsämtern oder im Justizvollzug. Nur außerordentliche verhaltensbedingte Kündigungen sind im Übrigen vom Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle ausgenommen, d.h. hier kann der Senat auf Antrag der Dienstbehörde nach der Einigungsstelle noch eine abschließende Entscheidung treffen. Durch die Übernahme einer Formulierung aus dem geltenden Bundesrahmenrecht zur Personalvertretung wird garantiert, dass den verfassungsgerichtlichen Ansprüchen an demokratische Legitimation auch in der Gesetzesfassung Rechnung getragen wird. In der Substanz ist damit – wie es die Berliner LINKE forderte – die  Mitbestimmung der Personalräte in Berlin gesichert worden. 

( Im beschlossenen Gesetzentwurf finden sich auch Änderungen, die Forderungen des Hauptpersonalrats und der Gewerkschaften entgegenkommen, die über das jetzige Personalvertretungsgesetz hinausgehen. Das betrifft vor allem die Wählbarkeit von Wahlvorstandsmitgliedern, die Absenkung des Wahlalters für die Jugendarbeitnehmervertretungen (JAV) von 18 auf 16, die Neuwahl von Personalräten aus besonderen Gründen, erweiterte Informationsrechte der Personalvertretungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten. 

( Dieser Gesetzentwurf ist das vorläufige Ergebnis der Kooperation von Politik, Gewerkschaften und Hauptpersonalrat, die nach den Sommerferien wie geplant durchgeführt worden ist. In der Zwischenzeit hatten die 3 Arbeitsgemeinschaften intensiv und wiederholt getagt und gearbeitet. Es verbleiben einige wenige Dissenspunkte, etwa bei den Regelungen zur Einführung von Informations- und Kommunikationstechnik sowie im Zusammenhang mit der dezentralen Personalverantwortung der Schulen für Vertretungslehrerinnen und -lehrer. 


Wie geht es jetzt weiter? 

( Nach der Beschlussfassung im Senat wird der Gesetzentwurf beim Abgeordnetenhaus eingereicht. Die Fraktionen werden ihn in den Ausschüssen beraten. In diesem Kontext sind weitere Versuche der sich bildenden „Jamaika-Opposition“ zu erwarten, öffentlich gegen die in Berlin bestehende Mitbestimmung Sturm zu laufen. In diesem Zusammenhang wird auch die ausgehandelte Lösung unter Beschuss geraten. Wir meinen jedoch, dass sie vernünftig ist. Sie setzt die von uns kritisierten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur demokratischen Legitimation ohne eine Revision der Mitbestimmung um und macht unser Berliner Personalvertretungsrecht damit rechts- und bestandssicherer. Wir haben die Spielräume genutzt, die wir besitzen. 
( Vor allem die Linksfraktion ist überzeugt, dass der Kooperationsprozess mit den Berliner Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes auch während der nun anstehenden parlamentarischen Beratungen produktiv weitergeführt wird. Er ist ein wichtiges Element einer guten, ausbaufähigen Mitbestimmungskultur, die die Fähigkeiten der Beschäftigten wertschätzt und ihre Beteiligung für gute Leistungen des öffentlichen Dienstes fruchtbar macht. Die Mitbestimmung in Berlin wird auch nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Bundesvergleich vorbildlich sein. 
Dr. Peter-Rudolf Zotl

(Auf der Grundlage eines Newsletters von Dr. Wolfgang Albers und Dr. Klaus Lederer, gewerkschaftspolitischer bzw. rechtspolitischer Sprecher der Berliner Abgeordnetenhausfraktion DIE LINKE. Der genaue Wortlaut ist unter www.die-linke-berlin.de einsehbar)

